
IHK Nord Westfalen 
Postfach 40 24 
48022 Münster 

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 

Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 

 
 
 

Prüfberichtspflicht nach § 24 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung 
(FinVermV) 

- Negativerklärung - 

Erlaubnisinhaber: ___________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Für das Kalenderjahr _______ gebe ich für den o.g. Gewerbebetrieb eine Negativerklärung 

ab, da in diesem Zeitraum keine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Ge-

wO bzw. nach § 34 h Abs. 1 Satz 1 GewO ausgeübt wurde. 

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im o.g. Prüfungsjahr auch nur 

ein prüfungspflichtiger Vorgang – hierzu zählt auch die erfolglose Bemühung um einen Ver-

tragsabschluss – angefallen ist, sondern dass dann die Prüfung nach § 24 Abs. 1 FinVermV 

durchgeführt werden muss. Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Anga-

ben nachträglich eine Pflichtprüfung zur Folge haben und  als Ordnungswidrigkeit nach § 26 

Abs. 1 Ziffer 14 FinVermV mit einem Bußgeld geahndet werden können. 

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 

__________________________, den________________  ________________________ 

 Ort                                                 Datum  Unterschrift 
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